
Das aktuelle Gespräch

Gerechte Rebellion der christliches Widerstandsrecht?
VO  Z GERHARD

Im Dezember 1977 versandte Baldwin Sjollema, der Direktor des Antı-
rassısmus-Programms des Okumenischen Rates, ein Hintergrundpapier die
Kirchen, das den Titel Lrug „Südafrıka heute Hoffnung welchen Preis?“

Dieses Papıer stand deutlich dem Eindruck der Bannverfügungen, die
der Justizminıster der Südatrıkanıschen Republık Oktober 1977

Organısationen und iıne Reihe VO  3 Einzelpersonen erlassen hatte. Zu diesen
Organısationen gehörte das Christian Institute, die Black Communıity Programs,
der Sıyazınceda Treuhandfonds, Organısatıonen, die sıch Zur Gewaltlosigkeit
ekannt haben urch diese Gruppen wurde auch die karıtatıve Hıiılfe für dıe
Angehörigen VO  3 Inhaftierten geleistet, die 19888  — 1n ıne sehr schwierige Sıtuation
geraten sind.

Sjollema stellte die Frage, ob diese Maßnahmen nıcht die Sıtuation derartıg
verändert haben, dafß auch die Kirchen 1U  — darüber nachdenken müussen, W as

S1e angesichts dieser Verhärtung noch tun können, zumal dre; nNneue (jesetze die
Hılfsmöglichkeiten der Kırchen noch mehr einzuschränken drohen

Nur noch dreı Handlungsmöglichkeiten Jleiben nach Ansıcht Sjollemas den
Kirchen aufßerhalb Südafrıkas often,

ındem Ss1e diejenıgen, die CZWUNSCH sind i{lüchten, 1in jeder Hınsıicht nNnier-

tutzen
indem s1ie sıch für die Unterstützung aller derer einsetzen, die innerhalb Süd-
afrıkas für die Befreiung arbeiten; und
indem s1e, Wann ımmer dies möglıch 1St, darauf hinarbeiten, da{fß Südafrıka
keinerle] Unterstützung Aus dem Ausland durch wirtschaftliche und mM1  li-
tärische soOwl1e kulturelle und politische usammenarbeit mehr erhält.“

Die 7zweiıte Handlungsmöglichkeit hatte Sjollema 1in eiınem kurzen Kapitel
näher erläutert, das den Tıtel „A Just rebellion“ tragt Darın stellt die Frage,
ob noch genuge, da{fß in  } „Nicht die Opter des Rassısmus richtet, die siıch ZUur

Gewaltanwendung als etztem Ausweg CZWUNSCH sehen“. Er fragt weıter, ob
InNnan analog TT Theorie des „gerechten Krieges“ ıne Theorie der „gerechten
Rebellion“ entwickeln könne, und weIlist auf das Beispiel Dietrich Bonhoefters
hin f W ar ın Soweto“, zıtlert Sjollema einen schwarzen Afriıkaner Schlufß
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dieses Abschnitts, „als die Polizei kam habe mMit eigenen Augen gesehen, W 1€e
S1e eın achtjähriges ınd erschossen haben Soll ıch da eLIwa2a noch für Gewalt-
Josigkeit eintreten?“

Eın deutsches Zentralausschufßmitglied schrieb gleich nach dem Empfang die-
SCS Hiıntergrundpapiers Sjollema, da{fß INa  3 auf einer alschen Theorie wI1ıe
der des „gerechten Krieges“ keine richtige autbauen könne und befürchte, daß
Gegner des Antırassısmus-Programms in der Bundesrepublik sıch auf diesen
problematischen Abschnitt sturzen würden und deshalb die berechtigten Fragen
nach den drei Handlungsmöglichkeiten, die den Kirchen noch blieben, unbeant-
Ortet ließen

Diese Vermutung hat sıch leider bestätigt. Die Ööffentliche Reaktion
LammtTte VO' Vizepräsidenten der Kirchenkanzlei Erwın Wilkens, die 1m
„Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt“ (Nr 7/1978) erschien und VO'  3 der
Redaktion den bezeichnenden Tıitel „Widerspruch ine Rebellion“ erhielt.?
Darın steht apodiktisch: „Wer die Lehre VO' gerechten Krieg verwirft, darf
keine Lehre VO'  3 der gerechten Revolution vertreten.“

S0 weıt, gut.® Wılkens emerkt dann selbst, da{fß INa  s angesichts der at-
lichen Repressionen in Südafrıka bei dieser negatıven Tatstellung nıcht stehen-
bleiben kann, un greift auf die Thesenreıihe „Gewalt un: Gewaltanwendung ın
der Gesellschaft“ zurück, die 1973 VO  3 der Kammer tür öftentliche Verantwor-
Ltung der EKD herausgegeben wurde.4 Darın 1St nıcht Von „gerechter Rebellion“
die Rede, ohl aber VO'  3 einem Recht Notwehr und Nothilfe Eın solches Not-
wehrrecht bzw Widerstandsrecht annn dann ausnahmsweise Gewalt anwenden,
Wenn „Ohne Ss1e ıne AÄnderung unmenschlicher Lebensumstände ausgeschlossen
1St. Sıe kann also TST dann ernstlich iın Betracht SCZOSCH werden, wenn alle ande-
rTen Wege Zur Besserung der Verhältnisse versagt haben oder doch völlig AaUuUS-

siıchtslos sind. Selbst dann mussen noch weıtere Bedingungen erfüllt sein: Es IMu
eın realisierbares Konzept einer ucCI, funktionsfähigen Ordnung vorhanden
se1n, die die bekämpfte alte Ordnung annn Die angestrebte Ordnung
mu ihrerseits Gedanken der Menschenrechte ausgerichtet sein un auch den
bisherigen Unterdrückten Lebensraum yvewähren. Dıie Gewaltanwendung mMu
eın erfolgversprechendes Mittel dem festumrissenen Zweck se1n, ıne hbe-
stehende gewaltsame Unterdrückung 1in überschaubarer eit beseitigen“
(T'hese 10)>

Selbst wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sınd, bleibt die Entscheidung
für Gewalt ın Schuld verstrickt. Eıine Schuld, die Dietrich Bonhoefter bewußt auf
sıch MM hat Prüft IMa  3 NUN, ob 1M Falle VO'  3 Südafrıka die oben g-
nNnannten Voraussetzungen vorliegen, kommt INa  — folgendem Ergebnis: Da{fß
die Schwarzen und iıhre Organısationen fast fünfzig Jahre lang vergeblich Veir-
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sucht haben, auf gewaltfreie VWeiıse Änderungen der die Menschenrechte
verstoßenden Sıtuation durchzusetzen, 1STt für S1IC und andere 61 überzeugender
Beleg dafür, da{fß ohne Gewalt keine Änderungen möglich sind Es kann auch
kein Zweıtel arüber bestehen, da{ß essentielle Menschenrechte der schwarzen
Bevölkerung VO:  w der südafrıkanischen Regierung systematisch und bewufßt sSeit

Jahren mıßachtet werden.
Bleibt U  3 die Frage, ob diejenigen, die 1LLUX Ausweg der Gewalt sehen,

dem Gedanken der Menschenrechte ausgerichtet sind Männer WIC Percy
Quoboza, Steve Biko un Beyers Naud:  e haben daran keinen Z weitel gelassen
Andere sınd WECN1ISCI eindeutig Auf 1Ne solche SCHNAUC Gegenüberstellung der
VO  3 der Kammer für Söftentliche Verantwortung ftormulierten Thesen der süd-
afrıkanıschen Situation aßt sich der Vizepräsident der EKD Kanzle: jedoch nıcht
CIN, obwohl diesem Dokument darın (zustiımmt), da{ß der Republik
Südafrıka höchste Getahr Verzuge 1ST Weder Wilkens noch Honecker sefzen
sıch MIt wichtigen Passage der Thesenreihe auseinander, dıe folgender-
maßen lautet Das christliche Zeugn1s „kann sıch auch nıcht der Stellungnahme

Sıtuationen entziehen, denen aktıisch Gewaltanwendung geschieht, da
Schweigen als Billıgung VO  3 Gewaltanwendung gyedeutet und die EINSECLILIZE Emp-
fehlung die Unterdrückten Zu Gewaltverzicht geradezu als Zustimmung
ZuUuUr Unterdrückung aufgefafßt werden kann Wenn siıch Christen auf Grund
des S1Ie CrganscNCH Anruftes Gottes Jesus Christus als Anwalrt der Unter-
rückten und Rechtlosen verstehen, stehen S1C auch VOT der Notwendigkeit
prüfen ob Unterdrückung und Unrecht möglicherweise LUr durch Gewaltanwen-
dung beseitigt werden können Solche Prüfung NOTIgT bewußfter und begrün-
deter Stellungnahme (Kommentar 'These 11)

Der Artıkel VO  - Wilkens beantwortet auch nıcht die Frage nach den verblei-
benden Handlungsmöglichkeiten der EK  w Dıiese siıcher nıcht zufälligen Unter-
Jlassungen machen den Artikel Nn überzeugend WilkensPnıcht ohne
Berechtigung 1i1Ne problematische These des Hıntergrundpapiers, biıetet
aber keine Hılfe für die eıiıtere Diskussion und beantwortet nıcht die Frage
„ Was tun”?

Der Rat der FEKD wendet sıch Brief VO' März 1978 ebenfalls
das Hintergrundpapier, aber MIiILt WEN1ISCI theologischer Substanz, als der

iımmerhiın auf das Anliegen Sjollemas teilweise eingehende Artikel des Vıze-
präsıdenten der EKD-Kanzlei LAat Zunächst distanziert sıch der Rat VO  3 dem
ÖRK-Papier Dann argumentiLert formal Welche Legiıtimatıon hat das
Papıer?“®, 1ST die Frage Die Fragen sind ahnlich inquisıitorisch AA8t
das Papıer MIt den Hauptbetroffenen, den christlichen Kirchen Südafrıka ab-
gesprochen worden?“ Diese Frage 1STt NAalV, denn eiNnerSeLts Ware schwierig für
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diese Kirchen, dazu überhaupt Stellung nehmen, und andererseıts WAaTife -

klug, das alle Welt hinauszuposaunen, wWenn INa  3 tatsächlich MI ihnen vorher
gesprochen haben sollte

Die übrigen Fragen kritisiıeren den Versuch 1Ne Theorie der gerechten Rebel-
lion entwickeln Der Briet endet ML dem bemerkenswerten Satz „Wır hof-
ten, da{ß gelingt, die Vertrauenskrise, die durch den unverantwortlichen Ver-
sand des Papıers C 1ST, aufzufangen und sicherzustellen, daß Fehl-
leistungen dieser Art sıch nıcht wiederholen Das 1ST eher der Ton UuUtfOor1-

Amtschefs, aber nıcht der TIon brüderlichen Gesprächs, Diskus-
S1017 Gliedern der Kirche Christi, W 1€e S1C Sjollema beabsichtigt hatte Leider
1ST dieser 'Ion nıcht ungewöhnlıch denn schon 1975 als der Vorsitzende der
Afrıkanischen Kirchenkonferenz die Befürchtung Außerte, daß Südafriıka MT

deutscher Hıiılfe 1nNe Atomrüstung autbauen könne, autete der letzte Satz des
Antwortbriefes des Ratsvorsitzenden der EK  — SWar haben keine Begründung
für Ihre ungewöhnlich weitgehenden Vorbehalte finden können Wır INUSSCIL

Ihre Vorwürtfe deshalb zurückweısen und Sıe bitten, dıese Zukunft nıcht mehr
wiederholen CC In beiden Fällen hat INa  - übereilt und gereizt g  er

Für den Ton des Briefes, den INan 1975 schrieb hat in  3 sıch entschuldigt auch
o1bt Bemühungen, den angerichteten Schaden wiıieder gutzumachen Man

hat sich beiden Fällen keine eıt M'  9 ausreichende Intormationen C111-

zuholen 1978 hat der Rat der EKD noch nıcht einmal die dafür VO  } ıhm selbst
EINZESETZTLE Südafrıka-Kommuission konsultiert! YSt nach der Veröffentlichung
der Erklärung TCrat der Rat C1MN Gespräch M1 dieser Kommıissıon und MT Ver-
tTetern des Südafrıkanischen Kiırchenrates ein Wıe 1STt die anfängliche ber-
eilung aber erklären?

Der Natı fast ausschliefßlich IMIt innenpolitischen Fragen 1ı S$C1NELr täglıchen
Arbeit konfrontiert hat auf das Stichwort „Gewalt“ erIVOS9WIC alle
JENC, dıe Angst davor haben, VO'  3 Terroristen verunsicherten Bundes-
republik als Sympathisanten denunzıiert werden Darüber hat nNnter-

lassen, gründlich und theologisch stichhaltıg auf die durchaus rage
der „gerechten Rebellion einzugehen und die übrigen, ebenso wichtigen Fragen
des Dokumentes beraten und sachlich beantworten Es 1STt kein Wunder,
dafß Akademiedirektor Martın Stöhr und Oberkirchenrat arl Herbert sehr
kritische Aniragen den Rat richteten, dıe VO  3 300 evangelischen Christen,
darunter Pfarrer, Synodale, Oberkirchenräte und Universitätsprofessoren, Nier-

schrieben wurden Darın wurde die Oberflächlichkeit der Ratserklärung und der
fehlende Wılle, Solidarität M1 denen ZC1ISCNH, dıie dem Unrecht Süd-
afrıka leiden haben, angeprangert Der Theologieprofessor Wolfgang Schweit-
Zer W 165 ausftführlichen Entgegnung Allgemeinen Deutschen Sonn-
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tagsblatt“ auf den Artikel VO  ; Wilkens und die Ratserklärung darauf hın,
dafß die möglichen gewaltlosen Mittel, W1e Investitionsstop und Abbruch des
Kulturabkommens, der übrigens schon 1mM Oktober 1977 VO  —$ Uniıiversiuäts-
professoren und Dozenten gefordert wurde, die sich ın der Bundesrepublik WI1S-
senschaftlich mit atrıkanıschen Problemen beschäftigen VO Rat nıcht einge-

werden, obwohl ımmer VO  - gewaltlosen Mitteln spricht. „Muß die EKD
nıcht endlich eutlich machen, dafß s1e die Wiederherstellung der eintachsten Men-
schenrechte (Zusammenleben VO  e Familien ZUuU Beispiel!) über das Interesse
deutscher Unternehmen besonders ertragreichen Investitionen 1n Südafrıka
stellt? Da der Rat das nıcht Sagt, 1St bedrückend“, schliefßt Schweitzer seinen
Artikel. Wıe InNna  3 bei klarer Ablehnung eıner Theorie „gerechter Rebellion“
konstruktiv über das Genfter Hıntergrundpapier weıterdenken könnte, hat eın
Brief gezelgt, den der Sekretär des Internationalen Versöhnungsbundes, James

Forest, Baldwin Sjollema richtete.
Er unterscheidet 7zwischen der Frage, ob Notwehr bzw eın Wiıderstandsrecht

in bestimmten Sıtuationen „gerechtfertigt“, ohne weıteres verständlich 1St,
und der Frage, ob für Christen ANSCMESSCH i1St, gewaltsame Lösungen
empfehlen, selbst Wenn s1e mit denen solidarısch sind, die glauben, 1n verzweitel-
ten Fällen auf Gewalt zurückgreifen mussen. Als konsequenter Pazıtist
kommt Forest dem Ergebnis, da{ß nıemals der Weg für vewaltlose Aktionen
versperrt 1St Er o1bt aber noch eın bedenkenswertes Argument, nämlich den Hın-
WweIls darauf, daß Percv Quoboza und Steve Bıko, gebannte oder ermordete afrı-
anısche Führer, ımmer kompromifßlos für Gewaltlosigkeit eingetreten L
Sıe sollte INa  3 nıcht 1im Stich lassen, indem INan 1U für Gewalt optıert, obwohl
s1e S1e bis zuletzt ABlehnten. are nıcht ein tragischer Wiıderspruch, WenNnNn

ehrendes Gedenken Kämpfter der Gewaltlosigkeit, w 1e Martın Luther
Kıng und Steve Biko aus Projekten und Aktionen bestünden, die 1n ıhrem
Namen ıhre Sache und ıhr Beispiel verleugnen?“ Forest macht darauf aufmerk-
5Sam, dafß INan in den Evangelien vergeblich nach irgendeinem Hınvweıs darauf
sucht, „dafß Jesus, der ın einem Lande mMi1t ausländischer Besatzung und schweren
wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten lebte, die gewalttätigen Widerstandsbewegun-
gCHM jener Tage unterstutzt hätte“.

Das sınd theologische Argumente, die INan vergeblich 1n der Stellungnahme
der EKD sucht. Keın Wunder, dafß Benedikt dem Rat der EKD das echt
abspricht, „den Apostel der Gewaltlosigkeit spielen“. Er TUuUL das Aaus dreierlei
Gründen:

S bezeichnet die EKD Staatsgewalt relatiıv unkritisch und pauschal als legi-
time Gewalt:
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hält S1e militärische Gewalt und Rüstung biıs ZU Eınsatz VO  3 Atomwaften
bestimmten Umständen für legitim;

1St ihre eigene Verpflichtung auf Gewaltlosigkeit eın theoretisch un aka-
demisch: Ihr entspricht keine Praxıs gewaltfreien Wiıderstands in den gesell-
schaftlichen Auseinandersetzungen uUuNseTer eIit  <

Das sınd vielleicht überspitzte, aber gewichtige Vorwürfe, die durch den 'Ion
der EKD-Antwort und ihre dürftige theologische Begründung, die Ss1e urchaus
anhand der Thesen Zur Gewalt der EKD-Kammer besser hätte geben können,
herausgefordert wurden.

Vielleicht ware (D Jetzt der Zeıt, auch die Frage nach dem Antırassısmus-
Fonds wiıeder NEeCUu aufzunehmen, da dieser Ja 1Ur humanıtäre Hılfe eistet und
keine Identifizierung MIt der Anwendung VO'  —} Gewalt durch Befreiungsorgani-
satıonen erlaubt.®8 Die Reformierte Kırche 1n den Nıederlanden hat diesen Weg
eingeschlagen, ındem S1e Jetzt nach langem Zögern den Antirassısmus-Fonds
unterstuützt und damıt den Bruch MIit der utch Reformed Church Südafrikas
vollzogen hat Die Leitlinien des Antirassısmusfonds bleiben hinter dem ZUru‘  ck,
W as 1n dem ORK-Hintergrundpapier mit der rage nach der „gerechten Rebel-
lion“ angestrebt wiırd. Sıe leiben auch hinter dem zurück, W as Dietrich Bon-
hoeffer, der 1n dem Genter Papıer als Beispiel für die Christen zıitlert wiırd, „die
Gewalt War Aaus moralischen Gründen zutiefst verabscheuen, die aber dennoch
Gewalt angewendet haben, eın noch größeres Unrecht beenden“, erant-
Ortet hat.

Der Rat der EKD äßt sıch bezeichnenderweise nıcht auf die komplizierte
rage der Haltung der Kırche ZU Juli 1944 IM- Er macht sıch einfach,
indem fragt, ob sich „das Verhalten Dietrich Bonhoefters undifterenziert auf
die Lage 1n Südafrıka übertragen“ lasse. Der Biograph Bonhoefters, Eberhard
Bethge, kritisiert dieser Einstellung mit Recht, da{fß die EKD nıemals die Hal-
LunNng der Kırche ZU Julı 1944 klargestellt hat und dafß „eine Analyse VO  }

nunmehr Jahren Gedenkteiern ZUuU Julı 1944 und der kirchlichen Bete1-
lıgung solchen Feiern Tage Öördern würde), WwW1€e un! hılflos, Ja
distanzıert und schweigsam das Phänomen behandelt worden ist“.9

Dieses Versäumnıiıs rächt siıch NUnN, da die FEKD VO  3 der Okumene gefragt wiırd,
bitter. Man kann nıcht anderen vorwerfen, das Beispiel Bonhoefters „undıiffe-
renziert“ auf andere Sıtuationen übertragen, WenNnn iNan sıch selbst nıcht ın
difterenzierter Weise MIt Bonhoeffer auseinandergesetzt hat

Es 1St anzunehmen, dafß das Hintergrundpapier „Südafrika heute Hoffnung
welchen Preis?“ auf der nächsten Sıtzung des Zentralausschusses der ORK

diskutiert werden wird. Den deutschen Delegierten werden sıch dann folgende
Fragen stellen:
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Kann ine Theorie der „gerechten Rebellion“ anerkannt werden?
Sınd 1n Südatfrıka die Voraussetzungen für gewalttätigen Wiıderstand 1im

Sınne der Thesen der Kammer für Ööftentliche Verantwortung der EKD gegeben?
Welche gewaltlosen Miıttel stehen den Kirchen, also auch der EK  S ZUr Ver-

fügung, ine Änderung der Sıtuation 1n Südafrıka, die Abschaffung der
Apartheid erreichen?

Welche Mittel muß S1e anwenden, nıcht mitschuldig werden durch
Untätigkeıit?

Da die Mitglieder des Zentralausschusses NUuUr iıhrem Gewissen gegenüber VeOCOI-

pflichtet sınd, kann urchaus se1n, da{fß den deutschen Mitgliedern nıcht
1n allen Punkten eın Onsens erreicht werden kann.

Das macht notwendiger, da{ß iıne gut begründete Stellungnahme des
Rates 1n Zusammenarbeit MIt der Südafrıka-Kommission und der Kammer für
Ööftfentliche Verantwortung ausgearbeitet und rechtzeitig verabschiedet wird.

NM  GEN
Dieses Dokument und die anderen Stellungnahmen, die 1n diesem Aufsatz erwähnt

werden, sınd, SOWEITt nıcht esonders vermerkt, 1n der Dokumentation: Okumene
EKD Südafrika, Beiheft Heft 4/1978 der „Jungen Kirche“ enthalten.

Eıne ausführlichere Fassung des Artikels erschien in der epd-Dokumentation VO
10 19/8 dem Titel Gewaltanwendung und gerechte Revolution. Überlegun-
gCnH 4us Anlaß e1ines Brietes 2uUs$ enf ZU!r Lage 1N Südafrıka.

Martın Honecker weist 1n einem leider ebentalls 1Ur auf die Frage der „gerechten
Rebellion“ eingehenden Artikel VO 1978 darauf hın, dafß 1n der Studie „Gewalt,
Gewaltfreiheit und der Kampf sozıale Gerechtigkeit“ des Okumenischen Rates
(1973) bereits differenzierter argumentiert wurde als dem betreftenden Abschnitt
des Hıntergrundpapiers.

Gewalt und Gewaltanwendung 1n der Gesellschaft Eıne theologische Thesenreıihe
sozialen Konflikten. Erarbeitet VO:  - der Kammer der Evangelischen Kırche in

Deutschland für öftentliche Verantwortung, Gütersloh 1973 vgl auch Der Friedens-
dienst der Kırchen, 1969

Gewalt und Gewaltanwendung, 24.2.O 28
Vgl epd-Dokumentation Nr. Weltkirchenkonfterenz 1n Nairobi Teil 1,
Abgedruckt 1n Intormationsdienst Südliches Afrıka, Nr. Okt./Nov. LO
Vgl C yALB- Antıirassısmusprogramm der Okumene, epd-Dokumentation Bd 5’

Frankfurt LOZ7: un COkumene 1M Kampf Rassısmus, epd-Dokumentation Bd 1 9
Frankfurt 1975

Vgl erhar':! Bethge, unveröffentlichtes Manuskript 1978 In diesem Zusammen-
hang ware diskutieren, ob die Kirche mehr tun kann, als dem einzelnen Christen

Nn, welchen Voraussetzungen überhaupt Gewaltanwendung als ultima ratio
erwagen 1St. Sie selbst mu{ für sich immer und kompromißlos den Weg der Ge-

waltlosigkeit gehen und dem Gewissen des einzelnen Christen die letzte Entschei-
dung überlassen.
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